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Vorwort 

Der Arbeit liegt meine im September 1982 abgeschlossene Dissertation 
zugrunde, die im Apr i l 1983 von der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Bielefeld unter dem Ti te l „Die nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche  Vorsorge gegen Schäden — 
Überlegungen zur Konkretisierung des § 7 I I Nr. 3 A tG" angenommen 
wurde. 

Zwischenzeitlich sind weitere Äußerungen zu dem erörterten Themen-
kreis bekanntgeworden. Hinzuweisen ist namentlich auf die Schriften 
von Rittstieg  („Die Konkretisierung technischer Standards im Anlagen-
recht") und Vieweg  („Atomrecht und technische Normung"). Diese und 
andere seit 1982 erfolgte Veröffentlichungen  konnten zumeist nur noch 
in den Fußnoten berücksichtigt werden. 

Die Anregung zu dem behandelten Thema habe ich von Herrn Prof. 
Dr. Hans-Jürgen  Papier  erhalten, dem ich für die sorgfältige Betreuung 
der Dissertation und zahlreiche Hinweise zu Einzelfragen besonderen 
Dank schulde. Mein herzlicher Dank gi l t auch meiner Mutter und 
meiner Frau für die Hilfe bei den Schreib- und Korrekturarbeiten. 
Herrn Prof.  Dr. J. Broermann  danke ich für die Aufnahme der Schrift 
i n sein Verlagsprogramm. 

Münster, im Dezember 1983 
Rüdiger Nolte 
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Einleitung 

Der Streit um die wirtschaftliche Nutzung der Kernenergie dauert an. 
Seit Jahren wi rd er nicht nur als politischer Konf l ik t — innerhalb und 
außerhalb staatlicher Instanzen — ausgetragen, sondern gleichfalls als 
juristische Auseinandersetzung im Rahmen von Genehmigungsverfah-
ren und Verwaltungsprozessen geführt.  Soweit ersichtlich ist i n den 
letzten Jahren kein Kernkraftwerk  in Betrieb genommen worden, ohne 
daß es vorher Gegenstand gerichtlicher Überprüfung  war1. Diese Ent-
wicklung, der die Gerichte durch eine großzügige Handhabung der 
Klagebefugnis entgegengekommen sind2, mag bedenklich sein, da sie die 
Gefahr einer Politisierung der verwaltungsgerichtlichen Kontrol lver-
fahren mi t sich bringt3. Dennoch bestände kein außergewöhnlicher An-
laß zur Sorge, wenn die Rechtsordnung den Genehmigungsbehörden 
und Gerichten die notwendigen materiellen Maßstäbe an die Hand 
gäbe, die Genehmigungsfähigkeit von Kernkraftwerken  zu beurteilen. 

Wie aber ist es um diese Maßstäbe bestellt? Sieht man das Atom-
gesetz (AtG)4 auf Regelungen h in durch, die materielle Voraussetzungen 
für den Bau und Betrieb von Kernanlagen enthalten, so findet man 
neben der Zweckbestimmung des § 1 A tG nur den die atomrechtliche 

1 Vgl. etwa die Mi t te i lung in : Kernenergie und Umwelt , Informationsdienst 
der Zeitschrift  atw, Heft 3/1980, S. IV, wonach von den zehn 1979 i n Bau 
befindlichen Anlagen m i t Ausnahme des Hochtemperaturreaktor-Projekts 
Schmehausen alle beklagt waren. Zwischenzeitlich w i r d auch gegen diese 
Anlage prozessiert, vgl. V G Arnsberg, U. v. 27.1.1981, DVB1. 1981, S. 648 f. — 
Winters,  A tom- und Strahlenschutzrecht, S. 3, kennzeichnet die Lage mi t 
dem treffenden  Schlagwort, erforderlich  zum Bau von Kernkraf twerken  sei 
ein „Verwaltungsgerichtsverfahren  mi t vorgeschaltetem Verwaltungsverfah-
ren". Vgl. auch Hanning  /  Schmieder,  Beilage Nr. 14 zu DB 1977, S. 1 ff.,  3; 
Ossenbühl,  DVB1. 1978, S. 1; ders., DÖV 1980, S. 545 ff.,  551; Papier,  Die Stel-
lung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 10. 

2 s. etwa BVerwG, U. v. 16.3.1972, DVB1. 1972, S.678f.; OVG Lüneburg, 
Β . v. 19./20.6.1974, DVB1. 1975, S. 190/192. Besonders weitgehend BVerwG, 
U. v. 3. 6.1967, in : Erler / Kruse / Beizer, Κ 21 251 = Albers, Gerichtsentschei-
dungen, S. 18, das (laut Albers,  S. 17) die Klagebefugnis eines 375 k m vom 
Kra f twerk  entfernt wohnenden Klägers bejaht hat. Eher restr ik t iv jetzt 
aber BVerwG, U. v. 22.12.1980, NJW 1981, S. 1393 ff. 

3 Vgl. Papier,  in : Bi tburger Gespräche, S. 81 ff.,  84. 
4 Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz 

gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) i. d. F. der Bekanntmachung v. 31.10.1976 
(BGBl. I S. 3053), zuletzt geändert durch Ges. v. 20. 8.1980 (BGBl. I S. 1556). 
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Anlagengenehmigung regelnden § 7 I I AtG5 . A n dieser Vorschrift  fäl lt 
sogleich auf, daß sie im wesentlichen aus unbestimmten Rechtsbegriffen 
besteht. Das gi l t insbesondere für die in § 7 I I Nr. 3 A tG normierte 
wichtigste Genehmigungsvoraussetzung, die die anlagenspezifische 
Sicherheit6 von Kernanlagen gewährleisten soll. § 7 I I Nr. 3 A tG macht 
die Genehmigung davon abhängig, daß „die nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik erforderliche  Vorsorge gegen Schäden durch die 
Errichtung und den Betrieb der Anlage getroffen  ist". Angesichts des 
außerordentlichen Gefahrenpotentials der Kernkraft  und der tech-
nischen Kompliziertheit von Kernkraftwerken  überrascht der hohe 
Abstraktionsgrad dieser Bestimmung. So verwundert es nicht, daß bei 
Anwendung der Vorschrift  durch Behörden und Gerichte eine erheb-
liche, in vielen Stellungnahmen7 beklagte Rechtsunsicherheit eingetre-
ten ist. 

Diese Rechtsunsicherheit läßt sich nur teilweise mi t dem hohen 
Abstraktionsniveau des § 7 I I Nr. 3 A tG erklären. Vor allem zwei Um-
stände kommen hinzu: 

Zum einen ist das Atomrecht eine verhältnismäßig junge Rechts-
materie8; die in § 7 I I Nr. 3 A tG verwendeten unbestimmten Rechts-
begriffe  konnten deshalb noch nicht i n gleichem Maße durch richterliche 
Konkretisierung Gestalt gewinnen wie etwa die polizeiliche General-
klausel im allgemeinen Polizeirecht0 oder auch die unbestimmten 

5 Zusätzliche Anforderungen  f inden sich i n der aufgrund der §§ 10—12 und 
54 I 1 u. I I I A t G erlassenen Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 
ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung — StrlSchV) v. 13.10.1976 
(BGBl. I S. 2905; BGBl. I 1977 S. 184, 269), zuletzt geändert durch VO v. 22. 5. 
1981 (BGBl. I S. 445). Daneben müssen Kernkraf twerke  grundsätzlich auch 
den i n anderen Gesetzen normierten, nicht nuklear-spezifischen Anforde-
rungen genügen; dazu Winters,  A tom- und Strahlenschutzrecht, S. 37 f.; 
Schmitt  Glaeser,  Der Landkreis 1976, S. 442 ff.,  443. 

β einschließlich der Sicherheit vor standortbedingten Gefahren; vgl. Breuer, 
DVB1. 1978, S. 829 ff.,  836. 

7 Bender,  NJW 1978, S. 1945 ff.,  1949; Lecheler,  ZRP 1977, S. 241 ff.; Lukes , 
NJW 1978, S. 241 ff.,  243; ders.,  in: 6. Deutsches Atomrechts-Symposium, 
S. 49 ff., passim; ders., in : Rechtliche Ordnung der Technik, S. 81 ff.,  86 ff.; 
Marburger,  in : Bi tburger Gespräche, S. 39 ff.,  54; Winters,  DÖV 1978, S. 265 ff., 
274. E in normatives — verfassungsrechtlich  allerdings zulässiges — Rege-
lungsdefizit konstatiert auch BVerfG — 2. Sen. —, Β . v. 8. 8.1978, E 49, S. 89/ 
135; ebenso das Sondervotum zum Mülheim-Kärl ich-Beschluß des BVerfG — 
1. Sen. — v. 20.12.1979, E 53, S. 30/76. 

8 Das Atomgesetz wurde am 31.12.1959 verkündet (BGBl. I S. 813) und 
t rat gem. § 59 A t G am 1.1.1960 i n Kraf t .  Als erstes deutsches Kernkraf twerk 
wurde das Versuchskraftwerk  K a h l 1961 i n Betrieb genommen {Barnertl 
Wolters,  in: Tatsachen über Kernenergie, S. 25 ff.,  43). 

9 Deren hinreichende Bestimmtheit w i r d gerade m i t dem Argument be-
jaht, die Judikatur habe ih r nach und nach die nötigen Konturen verschafft  — 
so z.B. Martens,  in : D rews /Wacke /Voge l /Mar tens , Gefahrenabwehr,  2.Bd., 
S. 35 m. w. N. 
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Rechtsbegriffe  in den traditionellen Teilgebieten des technischen Sicher-
heitsrechts10. Das gi l t für den Begriff  der Schadensvorsorge, von dem 
bis heute nicht geklärt ist, ob er dem polizeirechtlichen Begriff  der 
Gefahrenabwehr  entspricht oder eine darüber hinausgehende Risiko-
vorsorge einschließt11. Das gi l t aber auch für den „Stand von Wissen-
schaft und Technik", der vor Inkrafttreten  des Atomgesetzes lediglich 
in § 24 IV GewO in Bezug genommen, im dortigen Kontext jedoch nie 
problematisiert worden ist12. 

Zum anderen stellt sich bei der Konkretisierung des § 7 I I Nr. 3 A tG 
ein für Bestimmungen des technischen Sicherheitsrechts typisches Pro-
blem: eine Präzisierung des rechtlichen  Aussagegehalts sicherheitstech-
nischer Rechtsnormen reicht nämlich nicht aus, um ihre Handhabung 
vorhersehbar zu gestalten. Wie die Bezugnahme auf den „Stand von 
Wissenschaft und Technik" als Maßstab für die erforderliche  Schadens-
vorsorge zeigt, muß die Genehmigungsvoraussetzung obendrein gleich-
sam wissenschaftlich-technisch  angereichert werden. Diese „Anreiche-
rung" gestaltet sich äußerst schwierig. Der Grund dafür liegt in der 
Dynamik wissenschaftlich-technischer Entwicklung. Die Naturwissen-
schaften streben fortwährend  eine Erweiterung ihrer Einsichten in 
Kausalabläufe und Gesetzmäßigkeiten an. Ihr Erkenntnisstand unter-
liegt einem permanenten Wandel; er läßt sich jeweils nur in einer 
Momentaufnahme ermitteln. Entsprechendes gi l t für den technischen 
Entwicklungsstand, denn auch die technischen Disziplinen suchen stän-
dig nach neuen, besseren Lösungen für die ihnen gestellten Probleme. 
Rechtsnormen, die technische Anforderungen  mi t unbestimmten Rechts-
begriffen  umschreiben, haben also keinen feststehenden Inhalt, sondern 
ändern ihre Aussage automatisch mi t dem wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt. Dadurch w i rd zwar vermieden, daß die rechtliche Regelung 
hinter der Entwicklung herhinkt oder diese gar behindert13. Jedoch muß 
der Rechtsanwender die aktuellen gesetzlichen Anforderungen  unter 
Rückgriff  auf wissenschaftlich-technische Erkenntnisse jeweils neu 
ermitteln. Dies w i rd ihm um so schwerer fallen, als er in den betreffen-
den Fachfragen regelmäßig überfordert  und auf sachverständige Bera-

1 0 ζ. B. i n § 24 der Gewerbeordnung (GewO) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 1.1.1978 (BGBl. I S. 97) und den aufgrund dieser Norm erlassenen Si-
cherheitsverordnungen; vgl. Plischka,  S. 30. 

1 1 wie sie ausdrücklich in § 5 Nr. 2 BImSchG vorgesehen ist. Vgl. OVG 
Lüneburg, B. v. 22.11.1976, DVB1. 1977, S. 340/341, Breuer,  DVB1. 1978, 
S. 829 ff.,  836 und Bender,  NJW 1979, S. 1425 ff.,  1429 einerseits, Hanning  / 
Schmieder,  Beilage Nr. 14 zu DB 1977, S. 1 ff.,  6 f. und Wagner,  NJW 1980, 
S. 665 ff.,  668 andererseits. 

1 2 Vgl. Lukes,  in: 6. Deutsches Atomrechts-Symposium, S. 49 ff.,  58; Oben-
haus /  Kuckuck,  DVB1. 1980, S. 154 ff.,  156. 

1 3 Zu diesem Nachteil rechtlicher Detailregelungen vgl. statt vieler BVerfG 
— 2. Sen. —, Β . v. 8. 8.1978, E 49, S. 89/137; Marburger, S. 118. 

2 Nolte 


